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med
D/'e Gasf/co/umne - /?eufe m/'f
Oberst Stephan Jeitziner

BABHE Chef Abt Vsg Güter

«Die Essgewohnheiten von
Herrn und Frau Schweizer
haben sich verändert, exotische
Mahlzeiten sind nicht mehr das

Privileg einer kleinen Schicht
unserer Bevölkerung.»

Einkauf von Verpflegungsmitteln für den
Truppenhaushalt
Die Beschaffung von Verpflegungs-
mittein für den Truppenhaushalt ist
im

- Reglement 51.3,Verwaltungsre-
glement, Ziffer 117 und ff sowie
im

- Reglement 60.1,Tmppenhaushalt
vom 1.1.88 mit Nachtrag vom
1.1.90 geregelt.

Die im Reglement 60.1 aufgeführ-
ten Auflagen für den freien Ein-
kauf stimmen nicht mehr mit der
heute in den Schulen und Kursen
der Versorgungstruppen instru-
ierten und teilweise auch in Schu-
len und Kursen angewandten
Praxis überein. Das Reglement
wird in naher Zukunft entspre-
chend angepasst. Bis zu dessen

Neuausgabe gelten für die Truppe
für die Beschaffung von Verpfle-
gungsmitteln die in dieser Ausga-
be des «Der Fourier» publizierten
Übergangsbestimmungen (siehe
nachstehenden Beitrag).
Viele Auflagen und Verbote führ-

ten zu Urkundenfälschung

Der Truppenhaushalt war im Laufe
der letzten Jahrzehnte einem starken
Wandel unterzogen. Vor 1980 war
er geprägt durch viele Auflagen und
Verbote, die nicht selten zu Urkun-
denfälschungen geführt haben. Die-
se Auflagen und Verbote (Gebote)
sind erst mit der Neuausgabe des

Reglements 60.1 per 1. Januar 1988

erstmals angepasst worden. In
bezug auf die Beschaffung von
Schweinefleisch erfolgte eine

Anpassung per 1. Januar 1990.

Keine ernsthaften Versorungs-
lücken

1981 wurde durch ein ziviles For-
schungsinstitut erstmals eine wis-
senschaftliche Untersuchung über
die Verpflegung der Truppe vorge-
nommen. Dabei wurde festgestellt,
dass die Truppenverpflegung in
ernährungsphysiologischer Hinsicht
praktisch dem Durchschnitt der
schweizerischen Normalkost ent-
sprach, d.h. also keine ernsthaften

Versorgungslücken aufwies.

Seitdem hat sich auch im zivilen
Bereich einiges verändert, was auf
die Haushaltführung der Truppe
einen nicht unwesentlichen Einfluss
gehabt hat, wie z.B.:

- Durch die Mobilität unserer
Gesellschaft ist das Angebot, an
Roh- und Fertigprodukten inter-
national und umfangreicher
geworden.

- Das vielfältige Angebot an Ver-
pflegungsmitteln ist praktisch
nicht mehr saisonabhängig, abge-
sehen von wenigen Produkten,
deren Preise auch heute noch, je
nach Saison, stark schwanken.

- Die Liberalisierung der Märkte
hat bei den Landwirtschaftspro-
dukten zu Preissenkungen oder
deren Stagnation geführt.

- Die Essgewohnheiten von Herrn
und Frau Schweizer haben sich

verändert; exotische Mahlzeiten
sind nicht mehr das Privileg einer
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kleinen Schicht unserer Bevölke-

rung.

Eine Reihe von Massnahmen

Die zuständigen Instanzen (bis 31.

Dezember 1995: OKK) haben in
den letzten Jahren eine Reihe von
Massnahmen ergriffen, die diesen

Veränderungen Rechnung getragen
haben. Nebst den Anpassungen von
Einkaufsbestimmungen für den

Truppenhaushalt seien die unter
dem Decknamen «OPTIMA» vor-
genommenen Anpassungen in der

Verpflegung der AdA hervorzuhe-
ben. Nicht zuletzt wurde damit eine
Reduktion des Pflichtkonsums von
Armeeproviantartikeln und eine

Straffung des Sortimentes vorge-
nommen. Dies hatte unter anderem

zur Folge, dass für den freien Ein-
kauf ein grösserer Anteil des Ver-
pflegungskredites zur Verfügung
steht. Dadurch wurde der Spielraum
für die Gestaltung der Truppenver-
pflegung eindeutig erhöht.

Bessere Gestaltung
des Frühstücks

Fast zur gleichen Zeit wurden Emp-
fehlungen für eine bessere Gestal-

tung des Frühstücks erlassen: Aus-
wahlsweise Angebote von Kaffee,
Milch, Kakaogetränken und Abga-
be von Frühstücksflocken.

Nicht zuletzt sind die Anstrengun-
gen im Bereich der Hygiene zu
erwähnen, wie z.B.: Neubeschaf-
fungen beim Küchenmaterial und

Sanierung von Kücheneinrichtun-

gen.

Die Liberalisierung im freien Ein-
kauf hat zur Folge, dass praktisch
die letzten Auflagen wegfallen.
Die Truppenrechnungsführer
sind damit aufgefordert, die ihnen
zur Verfügung gestellten finanzi-
eilen Mittel optimal zum Wohl
der Truppe zu nutzen. Wir for-
dern die hellgrünen Kader auf,

diese Neuerung als Chance zu
nutzen und dem Wareneinkauf
den notwendigen Stellenwert ein-
zuräumen. Das bedingt unter
anderem, dass der Einkauf beim
Lieferanten persönlich und nicht
telefonisch erfolgt. Angebot und
Nachfrage sollen marktgerecht
spielen, die Preise sollen mit den
Lieferanten ausgehandelt wer-
den.

Wir sind der Auffassung, dass die

Liberalisierung des Einkaufs einen

positiven Einfluss auf die Gestal-

tung und auf die Güte der Truppen-
Verpflegung haben wird.

25

OFFIZIELLES ORGAN
DES SCHWEIZERISCHEN AM

FOURIER-VERBANDES ///

VOR 50 JAHREN

Die durch das O.K.K, mit der Sekti-

on Kartoffeln des K.E.A. organi-
sierte Kartoffelversorgung funktio-
nierte sozusagen während des

ganzen Aktivdienstes friktionslos.
Für den täglichen Verbrauch wur-
den 400 g pro Mann festgesetzt.

Aus «Der Fourier» September 1946

Neuerungen für den Einkauf von Ver-
pflegungsmitteln für den Truppenhaushalt
Ergänzende Weisungen zum Reglement 60.1, Truppenhaushalt (TH).

Die Vorschriften betreffend den freien Einkauf von Verpflegungsmitteln
für den Truppenhaushalt sind letztmals im Nachtrag Nr 1 vom 1.1.90 zum
Reglement 60.1 Truppenhaushalt bezüglich Fleischeinkauf geändert wor-
den. Im übrigen sind die Bestimmungen dieses Reglements, seit seiner

Inkraftsetzung vom 1.1.88 nicht angepasst worden.

Bis zum Erscheinen einer Neuausgabe des Reglements 60.1 gelten für den

Einkauf von Verpflegungsmitteln für den Truppenhaushalt folgende
Bestimmungen:

Unter der Voraussetzung, dass der Verpflegungskredit einge-
halten und gleichzeitig der vorgeschriebene Pflichtkonsum ver-
braucht wird, werden für freie Verpflegungsmitteleinkäufe kei-
ne weiteren Auflagen gemacht, mit zwei Ausnahmen:

- Armeeproviantartikel dürfen auch weiterhin nur zum Ergän-
zen von Restbeständen am Dienstende in Selbstsorge
beschafft werden (sieh VR Ziffer 125)

- Die Verpflegungsmittel sind, wenn immer möglich, am
Unterkunftsort oder in der nächsten Umgebung zu beziehen
(siehe VR Ziffer 122)

Alle übrigen Einschränkungen im Sinne des Reglements 60.1 sind auf-
gehoben.

Bei der Führung des Truppenhaushaltes gilt für jeden Rechnungsführer fol-
gender Grundsatz:

Fortsetzung auf Seite 26
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26 Mitteilungen BABHE

Die Musterbuchhaltung der Fourierschule
1. Teil

Die Musterbuchhaltung für die

Ausbildung der Rechnungsführer
wurde vom Kdo Fourierschulen
in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Betriebe des Heeres

(BABHE), Sektion Truppenrech-
nungswesen, überarbeitet. Seit
1996 bildet die heutige Fassung
die Grundlage für das Erstellen
der Truppenbuchhaltungen.

Mit dem Ziel, die überarbeitete
Musterbuchhaltung unter den Rech-

nungsführern möglichst bekannt zu
machen, und um einem oft geäus-
serten Wunsch nachzukommen,

will das BABHE, Sektion Truppen-
rechnungswesen, in einer Artikelse-
rie mit insgesamt fünf Folgen aus-

gewählte Bereiche der Musterbuch-
haltung darstellen.

Inhalt der Musterbuchhaltung

Die Musterbuchhaltung enthält fol-
gende Grundlagen für den Rech-

nungsführer:

- Unterlagen zur Ausgangslage
KVK/WK der Füs Kp 1/33 (Wei-
sungen für den Kom D, Standort-
liste, Arbeitsprogramm des Kdt,
Verpflegungspläne, vordienstli-
che Lebensmittelbestellungen der

Selbstsorgeartikel)

Fortsetzung von Seite 25

«Die Truppe ist mit den verfügbaren Mitteln unter Einhaltung
der Anforderungen der Ernährungslehre und der Hygiene aus-

gewogen und den Anforderungen des Dienstes angepasst zu
verpflegen.»

Weiter gibt es zu beachten:

- Die Zeit der «Mogelei» ist endgültig vorbei. Es ist sicher einfacher und

angenehmer für alle Beteiligten, wenn die für den Truppenhaushalt
gekauften Verpflegungsmittel offen deklariert und wahrheitsgetreu in der

Truppenbuchhaltung verbucht werden.

- Wenn alle Rechnungsführer diesem Grundsatz nachleben, können wir die
Bedürfnisse der Truppe besser kennenlernen, sie analysieren und nöti-
genfalls unsere Reglemente und Weisungen an die veränderten Gege-
benheiten anpassen.

- Die Liberalisierung der Einkäufe stellt neue Anforderungen an den

Rechnungsführer. Die Eigenverantwortung wird noch grösser als bis
anhin. Somit bekommen u.a. Preisverhandlungen mit den Lieferanten
und persönliche Kontrolle der Qualität der Ware vor Ort eine grössere
Bedeutung.

- Das BABHE hat für Ruchbrot, Fleisch, Butter und Käse eine Liste mit
Richtpreisen (Höchstpreise) erstellt. Diese Preise dürfen unterschrit-
ten werden.

- Bestandeskontrollen
(Mannschaft)

- Buchhaltungsperiode (Ge-
neral-Rechnung mit sämt-
liehen Belegen)

- Kassen (Dienst-, Truppen-
und Depotkasse)

- Geldversorgung und Zah-
hingen

- Betriebsstoffbuchhaltung

- Akten, welche während
zwei Jahren aufzubewah-
ren sind (Effektiver Ver-
pflegungsplan, Zwischen-
bilanz des Truppenhaus-
haltes, Warenkontrolle).

Überblick

Die Artikelserie ist in folgen-
de Themenkreise unterteilt:

- Buchhaltungszusammen-
hänge

- General-Rechnung, Stati-
stik. Kontierung

- Mannschaftskontrolle.
Standort/Bestand/Mutatio-
nen/Mannschaft, Sold.
Beitrag an die Truppen-
kasse

- Abrechnung mit der Ge-
meinde für die Unterkunft
der Mannschaft

- Verpflegungs-Abrech-
nung, Pensionsverpfle-
gung

- Meldung/Abrechnung
über vereinzelte Dienstta-

ge-

Büro

Ich halte mir im Büro Goldfische.
Sie machen den Mund auf, ohne
dass man sich darüber ärgern
muss. /tobe/t Lemb/ce
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